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Titelprofil	 2	

Zielgruppe
Das GrillMagazin wendet sich an alle, die leidenschaftlich gerne grillen. Aber 
auch Einsteiger finden wertvolle Informationen für die perfekte Grillsaison.

Redaktionelles Konzept
Das GrillMagazin ist das neue Magazin für Barbecue und mehr. Alles was das 
Grillen, Essen und Genießen noch schöner macht, ist Thema des 
GrillMagazins. 

Themenbereiche
Grill-Geplauder: Zubehör, Gadgets, Messer, Schürzen, Bücher und mehr.
Grill-Geräte: Kohlegrills, Gasgrills, Elektrogrills, Profigrills.
Grill-Gut: Das beste Fleisch zum Grillen, Grillgut richtig vorbereiten und  
marinieren, Qualität erkennen und kaufen.
Grill-Genuss: Die besten Rezepte, die besten Saucen und Marinaden.

Basisinformation
Copypreis: 7,99 Euro
Erscheinungsweise: 2 mal im Jahr
Heftformat: 297 mm hoch, 210 mm breit (DIN A4)



Alle angegebenen Preise sind Euro-Preise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise sind AE-fähig.

Platzierungszuschläge
Vorzugsplatzierung: 
+ 15 % vom Grundpreis (1/1 Seite)

3. Umschlagseite:  
+ 15 % vom Grundpreis (1/1 Seite)
2./4. Umschlagseite: 
+ 20 % vom Grundpreis (1/1 Seite)

4. Umschlagseite:  
nur 4c-Belegung möglich
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Beilagenpreise 

 Beilage in Gesamtauflage (bis 25 g)
 86,- Euro pro Tsd.

 Beilage in Gesamtauflage (bis 25 g) 
 3 Ausgaben
 83,- Euro pro Tsd.

 Beilage in Gesamtauflage (bis 25 g)  
 6 Ausgaben
 78,- Euro pro Tsd.

 Beilage in Gesamtauflage (bis 25 g)     
 9 Ausgaben
 76,- Euro pro Tsd.

 Beilage in Gesamtauflage (bis 25 g) 
 12 Ausgaben
 73,- Euro pro Tsd.

 Teilbeilage (bis 25 g)
 Mindestmenge 10.000 Exemplare
 94,- Euro pro Tsd.

Abo-Handlingkosten

Ab 10 Gramm: 8,50 Euro pro Tsd.
Ab 20 Gramm: 17,- Euro pro Tsd.
Ab 30 Gramm: 25,- Euro pro Tsd.
Ab 40 Gramm: 34,- Euro pro Tsd.
Ab 50 Gramm: 42,- Euro pro Tsd.

Anzeigenpreise

Format		     s/w bis 4c
1 x 1/1 Seite			   4.200,-
1 x 2/1 Seite			   8.400,-
1 x 3/4 Seite			   3.150,-
1 x 2/3 Seite			   2.800,-
1 x 1/2 Seite			   2.100,-
1 x 1/3 Seite			   1.400,-
1 x 1/4 Seite			   1.050,-
1 x 1/6 Seite			      700,-
1 x 1/8 Seite			      525,-

 Malstaffel

 2 Schaltungen:	 3 %
 3 Schaltungen:	 7,5 %
 ab 4 Schaltungen:	 15 %

Mengenstaffel

 2 Seiten:	 6 %
 3 Seiten:	 11 %
 4 Seiten:	 16 %
 5 Seiten:	 21 %
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Ausgabe	 Erstverkaufstag	 Anzeigenschluss	 Druckunterlagenschluss

01/2012	 30.03.2012	 28.02.2012	 06.03.2012

02/2012	 25.05.2012	 16.04.2012	 23.04.2012

Auftrags-/Rücktrittstermin: Jeweiliger Anzeigenschlusstermin.



Alle genannten Anzeigenmaße: Breite x Höhe  ●  Die angegebenen Formate sind Motiv-Formate -- je angeschnittene Außenkante sind 3 mm Beschnittzugabe zu addieren.
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2/1 Seite über Bund
mit Anschnitt

420 mm 
x 

297 mm

1/1 Seite 
mit Anschnitt

210 mm 
x 

297 mm

1/1 Seite 
ohne Anschnitt

180 mm 
x 

274 mm

3/4 Seite 
hoch mit 
Anschnitt

149 mm 
x 

297 mm

3/4 Seite 
 hoch ohne 
Anschnitt

134 mm 
x 

274 mm

3/4 Seite 
quer mit 

Anschnitt

210 mm 
x 

216 mm

3/4 Seite 
quer ohne 
Anschnitt

180 mm 
x 

205 mm

2/3 Seite 
hoch mit 
Anschnitt

135 mm 
x 

297 mm

2/1 Seite über Bund
ohne Anschnitt

390 mm 
x 

274 mm

1 1/2 Seite 
über Bund

  mit Anschnitt

313 mm 
x 

297 mm

1 1/2 Seite 
über Bund

 ohne Anschnitt

298 mm 
x 

274 mm

2 x 1/2 Seite 
über Bund

ohne Anschnitt

206 mm 
x 

274 mm

2/3 Seite 
hoch ohne 
 Anschnitt

120 mm 
x 

274 mm

2/3 Seite 
quer mit 

 Anschnitt

210 mm 
x 

192 mm

2/3 Seite 
quer ohne 
 Anschnitt

180 mm 
x 

181 mm

1/2 Seite 
hoch mit 

 Anschnitt

103 mm 
x 

297 mm

1/2 Seite 
über Bund

  mit Anschnitt

88 mm 
x 

274 mm

1/2 Seite
quer mit 

 Anschnitt

210 mm 
x 

146 mm

1/2 Seite 
quer ohne 
 Anschnitt

180 mm 
x 

135 mm

1/3 Seite
hoch mit 

 Anschnitt

73 mm 
x 

297 mm

1/3 Seite 
hoch ohne 
 Anschnitt

58 mm 
x 

274 mm

1/3 Seite 
halbhoch mit 

 Anschnitt

135 mm 
x 

146 mm

1/3 Seite 
halbhoch ohne 

 Anschnitt

120 mm 
x 

135 mm

1/3 Seite 
quer mit 

 Anschnitt

210 mm 
x 

100 mm

1/3 Seite 
quer ohne 
Anschnitt

180 mm 
x 

89 mm

1/4 Seite 
hoch mit 

 Anschnitt

57 mm 
x

297 mm 

1/4 Seite 
hoch ohne 
 Anschnitt

42 mm 
x 

274 mm 

1/4 Seite 
halbhoch mit 

 Anschnitt

103 mm 
x 

146 mm

1/4 Seite 
halbhoch ohne 

 Anschnitt

88 mm 
x 

135 mm

1/4 Seite 
quer mit 

 Anschnitt

210 mm 
x 

77 mm

1/4 Seite 
quer ohne 
 Anschnitt

180 mm 
x 

66 mm

1/6 Seite 
hoch mit 

 Anschnitt

73 mm 
x 

146 mm

1/6 Seite 
hoch ohne 
Anschnitt

58 mm 
x 

135 mm

1/6 Seite 
halbhoch mit 

 Anschnitt

135 mm 
x 

77 mm

1/6 Seite 
halbhoch ohne 

 Anschnitt

120 mm 
x 

66 mm

1/6 Seite 
quer mit 

 Anschnitt

210 mm 
x 

50 mm

1/6 Seite 
quer ohne 
 Anschnitt

180 mm 
x 

44 mm

1/8 Seite 
hoch ohne 
 Anschnitt

42 mm 
x 

135 mm

1/8 Seite 
halbhoch ohne 

 Anschnitt

88 mm 
x 

66 mm

1/8 Seite 
quer ohne 
 Anschnitt

180 mm 
x 

31 mm



Anlieferadressen für Druckunterlagen

Druckunterlagen auf CD-ROM
per Post an
DATA BECKER GmbH & Co. KG
Anzeigenabteilung 
Merowingerstraße 30
40223 Düsseldorf

per Kurier an
DATA BECKER GmbH & Co. KG
Anzeigenabteilung 
Merowingerstraße 71
40225 Düsseldorf

Druckunterlagen per E-Mail
an: anzeigenverkauf@databecker.de (bis 3,5 MB)

Druckunterlagen per Internet  
in FTP-Verzeichnis
Passwort auf Anfrage

Dateiformate für digitale Druckunterlagen
PDF, JPEG, EPS, TIF (bei offenen Dateien unbe-
dingt die verwendeten Schriften mitliefern)

Farbformat
CMYK (keine gesonderten Farbprofile verwen-
den)

Auflösung
alle Druckdateien: 300 dpi

Dateinamen
Bitte vergeben Sie Dateinamen nach folgendem Muster: 
Zeitschriftentitel-Ausgabe-Ihr Firmenname.  
Beispiel: grillmagazin-0112-IhrFirmenname.

Proofs
Um eine optimale Umsetzung Ihrer digitalen 
Druckunterlagen gewährleisten zu können, benötigen wir 
in allen Fällen einen Proof Ihrer Anzeige. Der Proof kann 
parallel zu den digitalen Druckunterlagen versendet wer-
den. Die digitalen Druckunterlagen werden vor dem 
Eintreffen des Proofs bereits bearbeitet und vor dem 
Druck mit dem Proof verglichen.

Formate
Zeitschriftenformat: DIN A4 (297 mm hoch, 210 mm breit)
Anzeigenmindestformat: 1/8 Seite
Beschnittzugabe je Außenkante: 3 mm
Bundzugabe bei Bunddurchdruck je Seite: 7 mm

Druckverfahren
Rollenoffset

Beilagen
Mehrseitige Beilagen müssen am Bund geschlossen sein. 
Anlieferung der Beilagen mindestens zu 50 Stück ver-
schränkt.

Ansprechpartner für Druckunterlagen
Wolfgang Witzel, Tel. 0211/ 9 33 47 73
E-Mail: wwitzel@databecker.de

Verlagsangaben
DATA BECKER GmbH & Co. KG
Merowingerstraße 30
40223 Düsseldorf
Herausgeber: Dr. Achim Becker
Verlagsleiter: Dr. Michael Dolny
Chefredakteur GrillMagazin:  
Dr. Michael Dolny
Anzeigenleiter: Jörg Hausch
Anzeigenpreisliste GrillMagazin Nr. 3
Gültig ab Ausgabe 01/2012 

Kontakt
Anzeigenleiter: 
Jörg Hausch: 0211/ 9 33 47 83 
E-Mail: jhausch@databecker.de
Anzeigen-Hotline: 0211/ 9 33 47 30
Anzeigen-Fax: 0211/ 9 33 47 99
E-Mail:  
anzeigenverkauf@databecker.de
Internet: www.grill-praxis.de

Bankverbindung
Hypo Vereinsbank Düsseldorf
Bankleitzahl: 302 201 90
Konto-Nr.: 3 805 140

Zahlungsbedingungen
10 Tage Vorkasse mit 3 % Skonto  
bei Erteilung eines Abbuchungs
auftrages oder netto am 
Erscheinungsdatum.

Auftrags-/Rücktrittstermin
Jeweiliger Anzeigenschlusstermin.

Technische Hinweise, Verlag, Bankverbindung	 6



Ausgewählte Anzeigenkunden 	 7

BBQ24.de 
GrillMagazin 02/2010

Gourmet-Fischgriller 
GrillMagazin 01/2011

BBQ-Profi 
GrillMagazin 01/2011

Rheinbraun 
GrillMagazin 01/2011

Philips
 Advertorial GrillMagazin 01/2011

Häussler 
GrillMagazin 01/2011

BBQHaus 
GrillMagazin 01/2010

Pepperworld 
GrillMagazin 02/2010

Outdoorchef 
GrillMagazin 01/2011

Thüros 
GrillMagazin 01/2011

Gourmetfleisch.de 
GrillMagazin 03/2011



§ 1 Anwendungsbereich
(1) Die nachfolgenden Bestimmungen sind wesentlicher Bestandteil sämtlicher Verträge des 
Auftraggebers mit der Data Becker GmbH & Co. KG (nachfolgend "Herausgeber"), die eine entgeltliche 
und/oder eine unentgeltliche Veröffentlichung von Anzeigen in Publikationen des Herausgebers in 
Form von in der Publikation veröffentlichten Anzeigen, Beilegern, Foldern, Einklebern, Einheftern oder 
sonstiger vergleichbarer Mittel zum Gegenstand haben.
(2) Eine Berufung auf abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen durch den Auftraggeber 
berührt die Wirksamkeit dieser Geschäftsbedingungen nicht. Von diesen abweichende allgemeine 
Geschäftsbedingungen finden demnach keine Anwendung. Die Abänderung einzelner oder die 
Abbedingung sämtlicher Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen für einen Einzelvertrag bedarf 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und der Unterzeichnung durch beide Parteien; dies gilt 
auch für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses. Solche Einzelverträge sind zudem ausdrück-
lich als solche zu bezeichnen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Data Becker GmbH & Co. KG 
gelten für Anzeigenaufträge nicht.
§ 2 Anzeigenaufträge
(1) Aufträge des Auftraggebers werden durch den Herausgeber umgehend schriftlich festgehalten, 
und der Herausgeber übersendet dem Auftraggeber eine diesbezügliche Auftragsbestätigung. Reicht 
die verfügbare Zeit für eine Übersendung auf dem Postweg nicht aus, erfolgt die Übermittlung der 
Auftragsbestätigung per Telefax oder per E-Mail. Dieser Auftragsbestätigung kann der Auftraggeber 
bei ggf. festgestellten Abweichungen vom Vereinbarten schriftlich widersprechen. 
(2) Für die rechtzeitige Lieferung der Druckunterlagen für eine Anzeige hat der Auftraggeber Sorge zu 
tragen. Dieser ist verpflichtet, die Druckunterlagen nach den technischen und terminlichen Vorgaben 
des Herausgebers anzuliefern. Sollte der Auftraggeber diesen Vorgaben nicht nachkommen und aus 
diesem Grunde eine Veröffentlichung der Anzeige nicht möglich sein, bleibt die Zahlungsverpflichtung 
des Auftraggebers hiervon unberührt. 
(3) Erteilt der Auftraggeber einen Auftrag als Werbungsmittler oder Werbeagentur für einen Dritten, so 
wird er sich bei Angeboten, Verträgen und Abrechnungen gegenüber dem Dritten an die Preislisten 
des Herausgebers gebunden halten. Insbesondere wird der Auftraggeber in einem solchen Falle die 
vom Herausgeber gewährte Mittlervergütung weder insgesamt noch teilweise in irgendeiner Form an 
den Dritten weiterreichen.
(4) Der Auftraggeber darf Ansprüche gegen den Herausgeber aus einer Anzeigenvereinbarung nicht 
an Dritte abtreten.
(5) Die Rechtsverbindlichkeit bestätigter Aufträge wird hinsichtlich der vereinbarten Zahl zu veröffent-
lichender Anzeigen durch eventuelle Änderungen der inneren Einteilung, insbesondere bei 
Änderungen von redaktionellen Rubriken oder deren Reihenfolge in der Publikation, der Ausstattung, 
des Umfanges oder des Titels der Publikation oder durch eventuelle Änderungen der Besitzverhältnisse 
bezüglich der Publikation nicht berührt.
§ 3 Kontingentaufträge
(1) Vereinbaren die Parteien die Veröffentlichung einer bestimmten Anzahl festgelegter Anzeigen 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums (Kontingentaufträge), so bestimmt sich der Anzeigenpreis für 
jede Anzeige nach der Preisliste, die nach § 11 Absatz 2 dieser Bedingungen für diejenige Ausgabe der 
Publikation gilt, in der die Anzeige veröffentlicht werden soll.
(2) Die in der jeweils gültigen Preisliste ausgewiesenen Preisnachlässe werden nur für die innerhalb 
eines Jahres erscheinenden Anzeigen des Auftraggebers gewährt. Die Berechnung eines Mengen- und 
Malrabattes erfolgt daher auf der Grundlage, dass der Auftraggeber alle Anzeigen des vereinbarten 
Kontingentes innerhalb eines Jahres abrufen wird. Die Jahresfrist beginnt, soweit nichts anderes 
schriftlich vereinbart wurde, mit dem Erstveröffentlichungstermin der Ausgabe, in der die erste 
Anzeige des Kontingents erscheint. Nimmt der Auftraggeber größere als die ursprünglich vereinbarten 
Anzeigenformate ab, gewährt der Herausgeber einen zusätzlichen Nachlass nach Maßgabe der Mal- 
und Mengenstaffel.
(3) Ruft der Auftraggeber innerhalb des Jahreszeitraums weniger Anzeigen ab, als für das Kontingent 
vereinbart wurden, kann der Herausgeber den Mengen- und Malrabatt auf der Grundlage der tatsäch-
lich abgerufenen Menge nach der jeweils gültigen Preisliste neu berechnen und dem Auftraggeber 
den Differenzbetrag zum ursprünglich gewährten Rabatt in Rechnung stellen.
(4) Hat der Auftraggeber einen Kontingentauftrag erteilt und ruft er im Laufe der Jahresfrist mehr 
Anzeigen ab, als für das Kontingent vereinbart waren, so hat er Anspruch darauf, dass der Herausgeber 

den Mengen- und Malrabatt auf der Grundlage der tatsächlich abgerufenen und veröffentlichten 
Menge nach der jeweils gültigen Preisliste neu berechnet und dem Auftraggeber den Differenzbetrag 
zum ursprünglich gewährten Rabatt gutschreibt, wenn der Auftraggeber seinen Anspruch belegt und 
ihn innerhalb eines Monats, vom Ablauf der Jahresfrist an gerechnet, schriftlich gegenüber dem 
Herausgeber geltend macht. Hat der Auftraggeber für mehrere Kunden Anzeigen geschaltet, so erfolgt 
eine Nachrabattierung gesondert für jeden einzelnen Kunden im Rahmen eines Einzelvertrages; eine 
automatische globale Nachrabattierung für alle Kunden des Auftraggebers ist insoweit ausgeschlos-
sen.
(5) Die Kontrolle des fristgemäßen Abrufes von Kontingentanzeigen obliegt dem Auftraggeber. Der 
Herausgeber haftet nicht für Kontingentüberschreitungen, die durch den Auftraggeber veranlasst 
werden. Für den Fall, dass der Auftraggeber das vereinbarte Kontingent von Anzeigen nicht vollständig 
abruft, verfällt der Anspruch auf Veröffentlichung noch ausstehender Anzeigen nach Ablauf der vorge-
nannten Jahresfrist. 
§ 4 Redaktioneller Vorbehalt
(1) Der Herausgeber behält sich ausdrücklich das Recht vor, Anzeigenaufträge anzunehmen oder 
abzulehnen.
(2) Haben die Parteien ein bestimmtes Kontingent von Anzeigen vereinbart, behält sich der 
Herausgeber das Recht vor, die Veröffentlichung einzelner Anzeigen abzulehnen, wenn diese nach der 
Beurteilung des Herausgebers geeignet erscheinen, nach ihrem Inhalt, ihrer Gestaltung oder ihrer 
werblichen Botschaft den einheitlichen verlegerischen Grundsätzen des Herausgebers zu widerspre-
chen. Der Herausgeber wird den Auftraggeber unverzüglich von einer Ablehnung in Kenntnis setzen. 
Der Auftraggeber kann in diesem Falle eine überarbeitete oder andere Ersatzanzeige einreichen. Der 
Herausgeber ist ferner berechtigt, unter den vorgenannten Voraussetzungen Texte zu streichen oder 
Bilder zu schwärzen. Der Auftraggeber hat im Falle einer Ablehnung, einer Streichung oder einer 
Schwärzung weder Anspruch auf Veröffentlichung noch auf Schadensersatz für die 
Nichtveröffentlichung oder eine Einbuße der Werbewirksamkeit.
(3) Sind Produkte, die mit einer Anzeige des Auftraggebers beworben werden sollen, auf der Liste der 
Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Schriften als indiziert aufgeführt oder werden solche 
Produkte bis zum Erscheinungstermin einer Ausgabe der Publikation des Herausgebers in diese Liste 
aufgenommen, so kann der Herausgeber jederzeit ohne Einhaltung einer Frist und ohne vorherige 
Anhörung des Auftraggebers von der Veröffentlichung der betreffenden Anzeige absehen. Der 
Auftraggeber hat in diesem Fall weder Anspruch auf eine Veröffentlichung noch auf Schadensersatz für 
die Nichtveröffentlichung. Diese Regelung gilt entsprechend, wenn zu besorgen ist, dass Produkte, die 
mit einer Anzeige des Auftraggebers beworben werden sollen, pornografische Inhalte oder Inhalte 
einschließen, die zum Rassenhass aufstacheln, den Krieg verherrlichen, Propagandamittel oder 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwenden und/oder verbreiten sowie terroristi-
sche Vereinigungen im Sinne des Strafgesetzbuches unterstützen oder die grausame oder sonst 
unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder 
Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des 
Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt. Der Auftraggeber hat auf 
Umstände, die solche Inhalte besorgen lassen, den Herausgeber vor Vertragsschluss hinzuweisen. Der 
Herausgeber wird den Auftraggeber unverzüglich von einer Nichtveröffentlichungsentscheidung in 
Kenntnis setzen. Verweigert der Herausgeber die Veröffentlichung einer Anzeige aus den in Sätzen 1 
und 3 genannten Gründen und kann eine Vereinbarung über die Veröffentlichung einer Ersatzanzeige 
nicht getroffen werden, kann der Auftraggeber ohne Einhaltung einer Frist durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Herausgeber vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche wegen der 
Nichtveröffentlichung kann der Auftraggeber auch insoweit nicht verlangen. 
(4) Das Ablehnungs- und Nichtveröffentlichungsrecht steht dem Herausgeber auch bei 
Anzeigenaufträgen zu, die von Verlagsvertretern oder anderen 
Annahmestellen angenommen wurden.
§ 5 Veröffentlichung
(1) In Auftrag gegebene Anzeigen werden in der nächsterreichbaren Ausgabe platziert, wenn nichts 
Abweichendes vereinbart wurde. Bei Kontingentaufträgen erfolgt die Platzierung mangels abweichen-
der Vereinbarung innerhalb eines Jahres, von der nächsterreichbaren Ausgabe an gerechnet. Ist ein 
längerer Zeitraum vereinbart, werden die in Auftrag gegebenen Anzeigen im Zweifel gleichmäßig über 
den vereinbarten Zeitraum gestreut.

(2) Der Herausgeber behält sich vor, das Erscheinungsdatum einer Anzeige insbesondere aus techni-
schen Gründen zu verschieben. Der Herausgeber gibt keine Gewähr für die Veröffentlichung einer 
Anzeige an einer bestimmten Stelle oder in einer bestimmten Ausgabe der Publikation. Soweit der 
Auftraggeber der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich widerspricht, darf der Herausgeber von einer 
insoweit unbedingten Auftragserteilung ausgehen. Ein Ausschluss von Mitbewerbern ist keinesfalls 
möglich.
(3) Höhere Gewalt, Streik, Aussperrung oder Betriebsstörungen vermögen Verzugsfolgen zu Lasten des 
Herausgebers nicht auszulösen.
§ 6 Probeabzüge; Veröffentlichungsbelege
(1) Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit zurückgesandter Probeabzüge. Sendet der Auftragnehmer einen ihm 
übersandten Probeabzug nicht fristgerecht an den Herausgeber zurück, darf der Herausgeber davon ausge-
hen, dass die im übersandten Probeabzug wiedergegebene Gestaltung den Vorstellungen des 
Auftraggebers vollumfänglich genügt und der Herausgeber die Anzeige in dieser Form veröffentlichen soll.
(2) Der Herausgeber übersendet dem Auftraggeber auf Wunsch kostenfrei einen 
Veröffentlichungsbeleg. Ein Beleg in Form einer vollständigen Ausgabe erfolgt nur, wenn Art und 
Umfang des Auftrages dies rechtfertigen. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so erhält der 
Auftraggeber eine Aufnahmebescheinigung des Herausgebers.
(3) Sämtliche Druckunterlagen eines Auftrages werden für längstens sechs Wochen, von der zeitlich 
letzten Veröffentlichung an gerechnet, durch den Herausgeber aufbewahrt. Die Rücksendung von 
Druckunterlagen erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers. 
§ 7 Gewährleistung
(1) Der Herausgeber gewährleistet die drucktechnisch ordnungsgemäße Wiedergabe der Anzeige. Der 
Auftraggeber hat keinen Anspruch auf eine bestimmte oder stets gleiche Papiersorte und -qualität.  
(2) Ist die Anzeige ganz oder zum Teil unleserlich, unrichtig oder unvollständig wiedergegeben, kann 
der Auftraggeber hierfür angemessenen Ersatz verlangen, wenn der Herausgeber den Mangel zu ver-
treten hat. Als Ersatz kann der Auftraggeber lediglich verlangen, dass der Herausgeber die zuvor 
mangelhaft veröffentlichte Anzeige erneut ordnungsgemäß in der nächsterreichbaren Ausgabe der-
selben Publikation kostenlos veröffentlicht. Der Auftraggeber hat Ersatzansprüche unverzüglich 
schriftlich geltend zu machen. Der Auftraggeber hat bei ungenügender Wiedergabequalität keine 
Gewährleistungsansprüche, wenn hierfür verdeckte Mängel an den von ihm zur Verfügung gestellten 
Druckunterlagen ursächlich waren, die erst mit dem Druck der Anzeige offenbar geworden sind.
(3) Aus fehlenden oder fehlerhaft wiedergegebenen Kontrollangaben, z.B. in Bezug auf die Druckrichtung 
einer Anzeige, kann der Auftraggeber Ansprüche gegen den Herausgeber nicht herleiten.
§ 8 Haftung des Herausgebers
(1) Der Herausgeber haftet gegenüber Vollkaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen nur für Schadenersatzansprüche, die auf einem vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Verhalten des Herausgebers beruhen oder für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. Sollte der 
Herausgeber auf der Basis des Produkthaftungsgesetzes in Anspruch genommen werden, oder sollte 
eine solche Inanspruchnahme nach Kenntnis des Auftraggebers bevorstehen, so ist der Auftraggeber 
verpflichtet, zur Abwendung und/oder Verminderung von Schäden alle erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen und den Herausgeber unverzüglich über alle wesentlichen Umstände in Kenntnis zu setzen. 
Der Auftraggeber ist ferner verpflichtet, den Herausgeber mit allen Informationen zu versorgen, die 
unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten für den Herausgeber erforderlich sind, um 
Produkthaftpflichtansprüchen zu begegnen. Sollte der Auftraggeber diese Pflicht schuldhaft verletzen, 
ist er dem Herausgeber gegenüber regresspflichtig. 
(2) Der Herausgeber haftet im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen vertraglichen 
Hauptpflicht höchstens bis zum typischerweise vorhersehbaren Schaden, der in der Regel den Preis 
der betreffenden in Auftrag gegebenen Anzeige(n) nicht überschreitet. Die Haftung bei allen leicht 
fahrlässig verursachten Schäden ist auf Schäden an der beauftragten Anzeige beschränkt.
(3) Der Herausgeber haftet insbesondere nicht für Fehler, die infolge einer Übermittlung von 
Stellungnahmen per Telefon, Telefax oder infolge einer Übermittlung in Form elektronischer, über 
Online-Dienste versandter Nachrichten entstehen.
(4) Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für eine zutreffende Übersetzung von Anzeigetexten, 
wenn diese nicht vom Herausgeber durchgeführt wurde.
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(5) Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für eine nicht oder zeitlich verzögert veröffentlichte 
Anzeige, sofern die Nichtveröffentlichung oder Verzögerung auf höherer Gewalt, Betriebsstörungen, 
Streiks oder diesen gleichzusetzenden Ereignissen beruhen. Nach Wegfall des jeweiligen Ereignisses 
kann der Herausgeber die Anzeige in der nächsterreichbaren Ausgabe platzieren oder ganz oder teil-
weise vom Vertrag zurücktreten. Der Auftraggeber kann diesbezüglich keine Schadensersatz
ansprüche gegen den Herausgeber geltend machen. 
(6) Ansprüche gegen den Herausgeber aus der Verletzung vertraglicher Pflichten verjähren, sofern sie 
nicht auf vorsätzlichem Verhalten beruhen, in einem Jahr beginnend mit dem gesetzlichen 
Verjährungsbeginn. 
§ 9 Haftung des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber trägt in vollem Umfang die alleinige rechtliche Verantwortung für den Inhalt und 
die Gestaltung seiner Anzeigen. Er wird den Herausgeber auf erstes Anfordern von allen Ansprüchen 
Dritter, die sich aus einer bestehenden oder behaupteten Verletzung von Rechten Dritter und einer 
Verteidigung gegen solche Ansprüche ergeben, freistellen und alle dem Herausgeber für eine ord-
nungsgemäße Abwehr solcher Ansprüche entstehenden Kosten erstatten. Sollte die vom Auftraggeber 
in Auftrag gegebene Anzeige gegen gesetzliche, insbesondere gegen wettbewerbsrechtliche und/
oder urheberrechtliche Bestimmungen verstoßen, ist der Herausgeber berechtigt, den Auftrag für die 
betreffende Anzeige zu stornieren und diese nicht in der betreffenden Publikation zu veröffentlichen 
bzw. bei bereits gedruckter Anzeige den Vertrieb der Publikation einzustellen. Schadensersatzansprüche 
wegen Nichtveröffentlichung kann der Auftraggeber nicht verlangen. 
(2) Sollte im Zusammenhang mit einer in Auftrag gegebenen Anzeige eine schriftliche 
Unterlassungserklärung abgegeben und/oder eine einstweilige Verfügung erlassen worden sein, ver-
pflichtet sich der Auftraggeber, den Herausgeber darüber zu informieren. Die Zahlungsverpflichtung 
des Auftraggebers bleibt hiervon unberührt. Für den Fall, dass der Herausgeber aufgrund der 
Veröffentlichung einer Anzeige des Auftraggebers eine schriftliche Unterlassungserklärung abgege-
ben hat und/oder gegen ihn eine einstweilige Verfügung erlassen worden ist, ist der Auftraggeber auf 
Verlangen des Herausgebers verpflichtet, diesen von einer Verteidigung gegen solche behaupteten 
oder bestehenden Ansprüche, freizustellen. Darüber hinaus ist der Auftraggeber verpflichtet, dem 
Herausgeber allen Schaden zu ersetzen, dem dieser durch die Abgabe einer schriftlichen 
Unterlassungserklärung und/oder dem Erlass einer einstweiligen Verfügung entstanden ist und noch 
entstehen wird.
§ 10 Übertragung von Nutzungsrechten
Für den Fall, dass der Inhalt der Druckunterlagen urheberrechtlich zugunsten des Auftraggebers 
geschützt ist, überträgt dieser dem Herausgeber für die jeweilige gesetzliche Schutzfrist ein zeitlich auf 
die vereinbarte Dauer des Auftrages beschränktes, weltweites, nicht-ausschließliches, nicht widerrufli-
ches Verwertungsrecht an allen bekannten Verwertungsarten einschließlich aller Veröffentlichungs-, 
Vervielfältigungs-, Titel-, Lizenz-, Nutzungs- und Leistungsschutzrechte der Druckunterlagen in verkör-
perter und unverkörperter Form für die jeweils in Frage kommende Ausgabe ohne 
Stückzahlbegrenzung.
§ 11 Abrechnung
(1) Die Berechnung von Anzeigen erfolgt nach Seitenteilen und Format. Sind keine besonderen 
Vorschriften in Bezug auf die Größe einer Anzeige einzuhalten, wird die nach Art der Anzeige übliche 
Abdruckhöhe verwendet und der Berechnung zugrunde gelegt. 
(2) Berechnungsgrundlage für jede veröffentlichte Anzeige ist die für die betreffende Ausgabe gültige 
Preisliste des Herausgebers. Werden innerhalb der 
Laufzeit eines Kontingentauftrages die Listenpreise geändert, so ist der geänderte Preis bei 
Preissenkungen sofort mit Inkrafttreten der Preisänderung der Berechnung zugrunde zu legen, bei 
Preisanhebungen wird der neue Preis einen Monat nach Inkrafttreten verbindlich. Auf die jeweils gül-
tige Preisliste wird im Impressum der Publikation verwiesen.
(3) Werden für Anzeigen bestimmte Platzierungen verbindlich vereinbart, gelten für diese die jeweils 
gültigen Tarifsätze.
(4) Sofern der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird der Rechnungsbetrag spätestens zum 
Erscheinungstermin der aktuellen Ausgabe zur Zahlung fällig. Die Rechnung ist innerhalb der aus der 
gültigen Preisliste ersichtlichen Frist ohne Abzug zu bezahlen. Gerät der Auftraggeber in Verzug, kann 
der Herausgeber Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz, mindestens jedoch in Höhe 
von 12% verlangen, soweit nicht der Herausgeber einen höheren oder der Auftraggeber einen niedri-
geren Schaden nachweist. Einer Mahnung bedarf es nicht. Der Herausgeber kann im Fall des Verzuges 

die weitere Ausführung des Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und Vorkasse verlangen. Bei 
Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsunfähigkeit des Auftraggebers ist der Herausgeber 
berechtigt, die Veröffentlichung weiterer Anzeigen, ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel, von der Vorauszahlung sowohl des Betrages für die zu veröffentlichende Anzeige als 
auch von der Zahlung noch offen stehender Rechnungsbeträge aus früheren 
Anzeigenveröffentlichungen abhängig zu machen. 
(5) Wird ein Auftrag ganz oder teilweise aus Gründen, die der Herausgeber nicht zu vertreten hat, nicht 
erfüllt, so entbindet dies den Auftraggeber nicht von der Zahlungspflicht.
(6) Wechsel werden vom Herausgeber nicht und Schecks nur erfüllungshalber angenommen. Eine 
Pflicht zur Annahme von Wechseln kann aus einer früheren Entgegennahme nicht abgleitet werden. 
Etwaige Spesen trägt der Auftraggeber.
(7) Eine Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 
Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Auftraggeber nur geltend machen, wenn es auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht, und ist der Summe nach auf einen Betrag in Höhe von 20% der Forderung 
des Herausgebers beschränkt.
§ 12 Datenschutz
Der Herausgeber ist berechtigt, die ihm übermittelten Daten zur ordnungsgemäßen Betreuung des 
Auftraggebers im Rahmen der Zweckbestimmung des zwischen den Parteien bestehenden Vertrages 
zu speichern und zu verarbeiten.
§ 13 Abschließende Bestimmungen
(1) Erfüllungsort für Verträge zwischen dem Auftraggeber und dem Herausgeber ist der Sitzort des 
Herausgebers.
(2) Die Parteien vereinbaren das für den Sitzort des Herausgebers jeweils sachlich zuständige Gericht 
als Gerichtsstand für den Fall, dass der Auftraggeber Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, einer der Vertragspartner keinen all-
gemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz 
aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt hat oder sein Wohnort oder ständiger 
Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
(3) Verträge zwischen dem Auftraggeber und dem Herausgeber unterliegen ausschließlich den für die 
Rechtsbeziehungen von Staatsangehörigen der Bundesrepublik Deutschland maßgeblichen 
Rechtsnormen.
(4) Sollte sich eine der Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen als unwirksam erweisen, so 
berührt dies die Gültigkeit dieser Allgemeinen Bedingungen im übrigen nicht. Die Parteien werden in 
einem solchen Falle einvernehmlich eine Regelung vereinbaren, die der unwirksamen im Hinblick auf 
das mit ihr angestrebte Regelungsziel möglichst nahe kommt.

Ergänzende Geschäftsbedingungen für Online-Werbung
Art. 1 Anwendungsbereich
(1) Die nachfolgenden Bestimmungen sind wesentlicher Bestandteil sämtlicher Verträge des 
Auftraggebers mit der Data Becker GmbH & Co. KG (Herausgeber), die eine Veröffentlichung von 
Anzeigen, sonstiger Werbung oder von Produkten jeglicher Art des Auftraggebers (Angebote) in 
Online-Diensten oder Online-Foren des Herausgebers im Internet oder in anderen Online-Diensten, 
gegebenenfalls auch über andere Dienstanbieter zum Gegenstand haben.
(2) Eine Berufung auf abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen durch den Auftraggeber 
berührt die Wirksamkeit dieser Ergänzenden Geschäftsbedingungen nicht. Von diesen abweichende 
allgemeine Geschäftsbedingungen finden demnach keine Anwendung. Die Änderung einzelner oder 
die Abbedingungen sämtlicher Bestimmungen dieser Ergänzenden Geschäftsbedingungen für einen 
Einzelvertrag bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und der Unterzeichnung durch beide 
Parteien; dies gilt gegebenenfalls auch für eine Abbedingung des Schriftformerfordernisses.
Art. 2 Redaktioneller Vorbehalt
(1) Bestimmt und/oder pflegt der Auftraggeber seine Angebote über einen Zugang zum Dienst oder 
Forum des Herausgebers selbst, so wird er den Herausgeber über jede Änderung seines Angebots 
umgehend eingehend informieren.
(2) Im Übrigen finden die Bestimmungen des § 4 der Allgemeinen Bedingungen für Anzeigenaufträge 
vollumfänglich entsprechende Anwendung; insbesondere ist es dem Herausgeber in Fällen der 
Absätze 2 und 3 gestattet, anstelle eines Absehens von der Veröffentlichung die Angebote des 
Auftraggebers entsprechend zu modifizieren oder zu löschen.

Art. 3 Gewährleistung
(1) Der Herausgeber gewährleistet nach Maßgabe der jeweiligen Auftragsvereinbarung mit dem 
Auftraggeber die Präsenz der Angebote in dem Rahmen, in dem auch der Herausgeber mit seinen 
Diensten oder Foren präsent ist.
(2) Der Herausgeber gewährleistet nicht die Funktionsfähigkeit von Hyperlinks. Derartige 
Funktionsbeeinträchtigungen berühren nicht den Vergütungsanspruch des Herausgebers.
(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 7 der Allgemeinen Bedingungen für Anzeigenaufträge 
entsprechend.
Art. 4 Haftung
(1) Der Herausgeber haftet nicht für Störungen und/oder Ausfälle der Leitungen der jeweiligen 
Leitungsbetreiber oder der Rechner der jeweiligen Service-Provider des Herausgebers oder des 
Herausgebers selbst sowie für Störungsfälle. Der Herausgeber wird um eine zügige Behebung solcher 
Störungen und/oder Ausfälle bemüht sein. Ist eine bestimmte Präsenzdauer für Angebote vereinbart, 
so wird der Herausgeber die Präsenz der betroffenen Angebote des Auftraggebers um die Zeitspanne 
des Ausfalls verlängern, wenn diese innerhalb der vereinbarten Präsenz insgesamt mehr als 24 
Stunden betragen hat, im Übrigen berühren Störungen und/oder Ausfälle nicht den 
Vergütungsanspruch des Herausgebers.
(2) Der Auftraggeber trägt in vollem Umfang die alleinige rechtliche Verantwortung für seine 
Angebote und die in diesen enthaltenen Hyperlinks; er wird den Herausgeber für eine ordnungsgemä-
ße Abwehr solcher Ansprüche Dritter freistellen, die gegen diesen infolge der Angebote des 
Auftraggebers geltend gemacht werden und alle dem Herausgeber für eine ordnungsgemäße Abwehr 
solcher Ansprüche entstehenden Kosten erstatten. Der Auftraggeber stellt den Herausgeber ferner von 
allen Ansprüchen Dritter frei, die diese aufgrund einer Übertragung von so genannten Computer-Viren 
infolge eines Auf- und/oder Abrufes von Angeboten des Auftraggebers gegen den Herausgeber 
erheben.
Art. 5 Abschließende Bestimmungen
(1) Soweit diese Ergänzenden Geschäftsbedingungen keine abweichenden Regelungen treffen, gelten 
im Übrigen die Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen für Anzeigenaufträge in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung entsprechend.
(2) Sollte eine Bestimmung dieser Ergänzenden Geschäftsbedingungen unwirksam oder unvollstreck-
bar sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht; die Parteien werden in 
einem solchen Falle die unwirksame oder unvollstreckbare Bestimmung durch eine neue, wirtschaft-
lich gleichwertige Bestimmung einvernehmlich ersetzen; dies gilt auch für die Abbedingung des 
Schriftformerfordernisses. 
(3) Verträge und außervertragliche Ansprüche zwischen Herausgeber und Auftraggeber im Rahmen 
dieser Ergänzenden Geschäftsbedingungen unterliegen ausschließlich den für die Rechtsbeziehungen 
von Staatsangehörigen der Bundesrepublik Deutschland maßgeblichen Rechtsnormen.
 
Ergänzende Geschäftsbedingungen für die digitale Übermittlung von Druckunterlagen für 
Anzeigen
§ 1: Datenübertragung
Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass die digital übermittelten Druckunterlagen den 
Empfehlungen des Herausgebers entsprechen und keine Dateifehler aufweisen oder auf fehlerhaften 
Datenträgern übermittelt werden. Unerwünschte Druckresultate, die sich aus Abweichungen von den 
Empfehlungen des Verlags oder aus fehlerhaften Dateien ergeben, führen zu keinem 
Preisminderungsanspruch.
Digital übermittelte Dateien müssen frei von Computerviren sein. Werden auf einer übermittelten 
Datei Computerviren entdeckt, ist der Verlag berechtigt, diese Dateien zu löschen. Daraus resultierende 
Verzögerungen bei der Anzeigenabwicklung und ein eventuelles Nicht-Erscheinen der Anzeige führen 
zu keinen Ansprüchen gegenüber dem Verlag.
§ 2: Überprüfung der Druckunterlagen
Digitale Druckunterlagen für Farbanzeigen können nur mit einem auf Papier gelieferten Farb-Proof 
zuverlässig verarbeitet werden. Der Kunde kann aus unerwünschten Druckresultaten bei Farb-
Anzeigen, die sich auf das Fehlen eines Farb-Proofs zurückführen lassen, keine Ansprüche geltend 
machen.

Stand: September 2009
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